
          

   
    
 

   

   

    

   

   

    

    

   

 

   

  

 

 

  

 

 

 

 

 

    

    

  

 

 

  

 

 

    

    

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

   

 

 

 

  

 

 

Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2023 

Auf Grund von § 95 b Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der 
Gemeinderat am 17.12.2025 den Jahresabschluss 2023 der Stadt Gerlingen wie 
folgt festgestellt: 

1. Ergebnisrechnung EUR 

1.1 Summe der ordentlichen Erträge 74.021.244,29 

1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen 70.286.313,15 

1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) 3.734.931,14 

1.4 Außerordentliche Erträge 15.012,03 

1.5 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 

1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) 15.012,03 

1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) 3.749.943,17 

2. Finanzrechnung EUR 

2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit 
71.257.069,86 

2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit 
66.778.638,48 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der 

Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2) 
4.478.431,38 

2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 116.773,02 

2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 18.229.865,16 

2.6 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus 
Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) 

18.113.092,14 

2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 
2.3 und 2.6) 

13.634.660,76 

2.8 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 

2.9 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 13.169,40 

2.10 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus 
Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) 

13.169,40 

2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum 

Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) 
13.621.491,36 

2.12 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus 

haushaltsunwirksamen Einzahlungen und 
Auszahlungen 

8.356.350,31 

2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 5.300.829,36 

2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln 

(Saldo aus 2.11 und 2.12) 
-5.265.141,05 

2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des 
Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14) 

35.688,31 



 
 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

   

   

    

   

   

   

   

   

 

 

 

 
  

 

 
    

   
  

 

      
  

 

 
 

3. Bilanz EUR 

3.1 Immaterielles Vermögen 208.257,21 

3.2 Sachvermögen 216.667.193,52 

3.3 Finanzvermögen 36.954.827,47 

3.4 Abgrenzungsposten 12.675.769,03 

3.5 Nettoposition 0,00 

3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 
bis 3.5) 

266.506.047,23 

3.7 Basiskapital -137.340.292,70 

3.8 Rücklagen -41.615.167,26 

3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses 0,00 

3.10 Sonderposten -20.944.561,19 

3.11 Rückstellungen -49.323.629,03 

3.12 Verbindlichkeiten -13.342.900,14 

3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten -3.939.496,91 

3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 
bis 3.13) 

-266.506.047,23 

Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 95 b Abs. 2 der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg bekanntgegeben. 

Der Jahresabschluss mit dem Rechenschaftsbericht der Stadt Gerlingen für 
das Haushaltsjahr 2023 wird von Montag, den 19.01.2026 bis Dienstag, den 
27.01.2026 während den Öffnungszeiten beim Bürgermeisteramt Gerlingen, 
(Rathausplatz 1, Erdgeschoss, Zentrale) zur öffentlichen Einsichtnahme 
ausgelegt. 

Zusätzlich steht der Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht auf der 
Homepage der Stadt Gerlingen unter Rathaus & Service > Gemeinderat & 
Politik > Haushaltsplan zum Abruf bereit. 

Gerlingen, 30.12.2025 

Dirk Oestringer 
Bürgermeister 
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